
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS UVS Steiermark 2001/02/16 30.7-
139/2000
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.02.2001

Rechtssatz

Ist § 103a KFG anzuwenden, weil ein LKW ohne Beistellung eines Lenkers vermietet wurde, hat der Mieter die im § 57a

Abs 1 KFG und im § 103 Abs 1 Z 1 KFG angeführten P:ichten hinsichtlich des Fahrzeugzustandes neben dem

Zulassungsbesitzer zu erfüllen (während der Mieter hinsichtlich des Zustandes der Ladung und der zu erfüllenden

Au:agen an die Stelle des Zulassungsbesitzers tritt). Daraus ergibt sich, dass die Bestimmung des § 39a iVm § 103 Abs

1 Z 1 KFG über die Anbringungsp:icht der "H"-Tafel (ab einem bestimmten technischen Höchstgewicht) den

Zulassungsbesitzer und den Mieter triCt. In diesem Sinne kann dem Zulassungsbesitzer auch bei einer Vielzahl

vermieteter Fahrzeuge ein eDzientes Kontrollsystem zugemutet werden, dem mit dem Vorbringen, Kontrollen im

Einzelfalle durchzuführen, nicht entsprochen wird.

Schlagworte

Zulassungsbesitzer Mieter H-Tafel Verantwortlichkeit

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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